
Tarifordnung  
(Alle Preise inkl. Mwst.) 

gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen: https://wvsb.at/datenschutzerklaerung/ 
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I.  Allgemeiner Wassertarif 
 

Der Wasserpreis setzt sich aus einer jährlichen 
Grundgebühr und dem Preis für die verbrauchte 
Wassermenge zusammen und wird jedes Jahr 
per 01.01. an den VPI angepasst: 

 
1. Grundgebühr 
    € 62,60 Jahr/ Anschluss/Wasserzähler 
 
2.  Preis für verbrauchte Wassermenge 
    Je m³ € 2,40 

 
II. Hydrantengarnituren 

 
Hydrantengarnituren werden über Anforderung 
entsprechend dem § 16 Abs. (2) der 
„Allgemeinen Versorgungs- und Lieferbedingun-
gen“ zur Verfügung gestellt. 
 

1.  Grundpreis 
 

      Für 2“ Garnitur       € 31,17 Tag u. Stück 
 Kaution                 € 231,00/Stück 

 
2.  Preis für verbrauchte Wassermenge  

wie I/2 allgemeiner Wassertarif  
 
 
III. Herstellung eines Hausanschlusses 

 
1.  Anschlussgebühr 

 
Lt. § 17 der Wasserleitungsordnung des Wasser-
verbandes Südliches Burgenland I ist für den 
Anschluss eines Abnehmers an das Versorgungs-
netz eine Anschlussgebühr zu entrichten. 
 
für ein Einfamilienhaus bis 150 m²            € 959,28 
Für jede weiteren angefangenen 100 m²    € 479,64 
 

2. Kosten für die Hausanschlussherstellung 
 

Siehe Formular „Wasseranschluss - Antrag auf 
Herstellung einer Hausanschlussleitung“ 

       
IV. Wasserzähler 
 

Für den Ersteinbau bzw. die fahrlässige oder 
mutwillige Beschädigung von Wasserzählern 
werden dem Abnehmer lt. § 32 der Wasserlei-
tungsordnung die Kosten für den Einbau bzw. 
den Austausch des Zählers, sowie die Montage-
kosten verrechnet. 
 
Erstmaliger Einbau od. Austausch (Frost od. Be-
schädigung)  
  
 Kamstrup Funkzähler 2,5 m³ € 218,09 

  
V. Sonstige Leistungen 
 

Für alle Leistungen, die im Rahmen der Arbeiten 
entsprechend der Wasserleitungsordnung er-
bracht werden, sowie für die Wiederherstellung 
von durch Private, Firmen, Gemeinden, Verbän-
de, sonstige Körperschaften und Andere beschä-
digten Anlagen des Wasserverbandes, verlangt 
dieser Kostenersatz.  

Verrechnet werden auch alle Änderungen an An-
lagen des Wasserverbandes, die durch Maßnah-
men wie Kanalbauten, Straßenbauten, sonstige 
Umbauten notwendig werden, mit Ausnahme 
solcher, die eine Verrechnung durch das Bundes-
Landesstraßengesetz oder Eisenbahngesetz nicht 
zulassen. 

 
Der Kostenersatz beträgt derzeit für: 

1.) Arbeitsstunde € 56,34 
2.) Material lt. Listenpreis (Wiederbeschaffungswert) 
3.) Fahrtkosten Montagewagen    € 0,48/km 
4.) Überprüfung Wasserzähler auf Kundenwunsch   

durch Fachfirma  € 305,78 
 

VI. Rechnungslegung und Bezahlung 
 

Die Rechnungslegung und Bezahlung wird fol-
gendermaßen durchgeführt. 

 
a) Die Ablesung der Hauswasserzähler erfolgt zwei-

mal im Jahr mittels Funkauslesung.  
 
b) Die Ablesung der Wasserzähler für Großabneh-

mer erfolgt vierteljährlich.  
 
c) Verrechnung von Arbeitsleistungen nach Gruppe 

II und IV der Tarifordnung, entsprechend dem 
Lieferschein, durch die Verrechnungsstelle des 
Verbandes. 

 
Fälligkeit: 14 Tage ab Datum der Rechnungsle-

gung bzw. Datum laut Zahlschein. 
 
Zahlungsaufforderung ohne Spesen, wenn nicht 
innerhalb der 14 Tage ab Datum der Rechnungs-
legung bezahlt wird. 
 
Letzte Mahnung mit Verrechnung der Verzugs-
zinsen  und des Säumniszuschlages laut gülti-
gem Bundesgesetzblatt und Bundesabgabenver-
ordnung. 
 
Übergabe der Zahlungseinhebung an den vom 
Verband betrauten Rechtsanwalt nach Ablauf 
von 6 Wochen ab Datum der Rechnungslegung 
oder Einbau einer Stauscheibe. 

 
 

Für die Bezahlung der Rechnungen für den Was-
serbezug und die sonstigen Leistungen des Was-
serverbandes nach Abs. III und IV der Tariford-
nung, haftet der Begründer des Wasserbezugs-
verhältnisses lt. § 6 Wasserleitungsordnung oder 
dessen Rechtsnachfolger. 
 

 
 

Bereitschaftsdienst:  
 

0676 841 889 222 


